
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:  
 
Der Rat beauftragt die Verwaltung,  
1. die Entwurfsplanung als Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln zu beauftragen, 
2. den für die Umsetzung der RPR erforderlichen Grunderwerb zu tätigen und 
3. mit dem Abschluss des Letter of Intent (LOI). 
 


